
Bereits zum vierten Mal lobt die 
Bayerische Ingenieurekammer-
Bau in Zusammenarbeit mit 
dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege den Bayerischen 
Denkmalpflegepreis aus. Der 
Preis würdigt das Engagement
privater und öffentlicher Bau-
herren, die sich in vorbildlicher 
Weise für denkmalgeschützte 
Bauwerke in Bayern eingesetzt 
haben. 

Der Freistaat Bayern ist geprägt 

durch gut 112.000 Baudenkmäler 

und 51.500 derzeit bekannte Boden-

denkmäler. Großes Engagement, 

detaillierte Fachkenntnisse und weit 

über das derzeitige Niveau hinaus-

reichende private und öffentliche 

finanzielle Mittel sind erforderlich, 

um dieses historische Erbe in seinem 

heute bestehenden Umfang wirklich 

zu bewahren und langfristig zu 

sichern. 

Beim Erhalt der Baudenkmäler gilt es, 

denkmalpflegerische, bauliche und 

wirtschaftliche Interessen zu einem 

tragfähigen Konzept zu vereinen, das 

die Nutzung und damit den Erhalt 

vieler Bauwerke erst möglich macht. 

Die Bayerische Ingenieurekammer-

Bau und das Bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege sind der Überzeu-

gung, dass dies nur durch ein recht-

zeitig in die Wege geleitetes offenes 

und konstruktives Miteinander von 

Bauherr, Denkmalpfleger, Ingenieur, 

Architekt, Restaurator und ausführen-

den Handwerkern gelingen kann. 

Nahezu alle Bereiche der Denkmal-

pflege – von der Bestandsaufnahme 

über die Standsicherheit bis hin zu 

bauphysikalischen Fragestellungen  – 

betreffen dabei originäre Aufgaben-

felder der im Bauwesen tätigen 

Ingenieure. Daher wird im Rahmen 

der Auslobung dieses Preises ein 

besonderes Augenmerk auf her-

ausragende Leistungen in diesen 

Bereichen gelegt. 

Der Bayerische Denkmalpflegepreis 

2014 setzt ein deutliches Zeichen, 

da er dem Bauwerk verliehen wird 

und so das Gebäude und die daran 

realisierten denkmalpflegerischen 

Maßnahmen in den Mittelpunkt rückt. 

Wir freuen uns, wenn sich wieder 

möglichst viele Bauherren aus allen 

Regionen Bayerns um den Preis be-

werben und dadurch die Vielfalt der 

baulichen Denkmäler in Bayern und 

die große Bandbreite ihrer heutigen 

Nutzung zum Ausdruck kommen.

Prof. Dr. Egon Johannes Greipl
Generalkonservator des Bayerischen 

Landesamts für Denkmalpflege

Dr.-Ing. Heinrich Schroeter
Präsident der Bayerischen 

Ingenieurekammer-Bau

Vorprüfung

Eine Vorprüfung der eingereichten Unterlagen auf 

Übereinstimmung mit den formalen Bedingungen dieser 

Auslobung erfolgt durch Mitarbeiter der Bayerischen 

Ingenieurekammer-Bau.

Preisgericht

Dem Preisgericht für die Vergabe des Bayerischen Denk- 

malpflegepreises 2014 gehören folgende Personen an:
■ Dipl.-Ing. Ernst Georg Bräutigam 
■ Dipl.-Ing. (FH) Klaus-Jürgen Edelhäuser
■ Dipl.-Ing. (FH) Eduard Knoll
■ Dr. Florian Koch
■ Dipl.-Ing. Herbert Luy
■ Prof. Dr.-Ing. habil. Karl G. Schütz
■ Dr. Bernd Vollmar

Abgabetermin 2. Mai 2014

Sämtliche zur Teilnahme notwendigen Unterlagen sind 

bis 2. Mai 2014 einzureichen bei: 

Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Stichwort: »Bayerischer Denkmalpflegepreis 2014«
Nymphenburger Straße 5, 80335 München

Es gilt das Datum des Poststempels. Bitte beachten Sie bei 

persönlicher Abgabe, dass die Unterlagen am 2. Mai 2014 

nur bis 14.00 Uhr in der Kammer-Geschäftsstelle abge-

geben werden können.

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines 

Festakts im Schloss Schleißheim, voraussichtlich im 

September 2014. 

Prämierung

Der Bayerische Denkmalpflegepreis 2014 wird in den 

beiden Kategorien Private und Öffentliche Bauwerke 

verliehen.

Folgende Prämierung je Kategorie ist vorgesehen:
■ Bayerischer Denkmalpflegepreis 2014  in Gold
■ Bayerischer Denkmalpflegepreis 2014  in Silber
■  Bayerischer Denkmalpflegepreis 2014  in Bronze

Als Preisträger werden der Bauherr und der beteiligte 

Ingenieur mit einer Urkunde sowie das Bauwerk mit einer 

Plakette ausgezeichnet. Die Kategorie Private Bauwerke 

ist zudem mit einem Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro 

für die Bauherren dotiert. Die Entscheidung über die 

Prämierung sowie die Staffelung der Preissumme trifft 

die Jury.

Auslobung
und Durchführung

Auslober sind die Bayerische Ingenieurekammer-Bau 

und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle 

der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau ist:

Kathrin Polzin, Telefon 089 41 94 34-21, 

k.polzin@bayika.de

Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Nymphenburger Straße 5, 80335 München

Telefon 089 41 94 34-0, Telefax 089 41 94 34-20

info@bayika.de, www.bayika.de

www.bayerischer-denkmalpflegepreis.de

Grußwort

Bauherr

Name

Anschrift

Telefon

E-Mail

Projektbeteiligte

Gebietsreferent BlfD

Ingenieur / Anschrift

Architekt/Anschrift

Weitere Planer, die einen wesentlichen Beitrag geleistet haben/Anschrift 

Baudenkmal

Bezeichnung

 
Kategorie Private Bauwerke

 Kategorie Öffentliche Bauwerke

Standort (Straße, PLZ, Ort)

 In der Bayerischen Denkmalliste eingetragen

 Voraussetzung zur Eintragung 
 in die Bayerische Denkmalliste erfüllt

Auslobung

Bayerischer 
Denkmalpflegepreis 2014

Bayerische
Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Formblatt
zur Teilnahme

Bayerischer 
Denkmalpflegepreis
2014



Name, Anschrift

Datum, Unterschrift Bauherr

Datum, Name (in Druckschrift), Unterschrift 

Datum, Name (in Druckschrift), Unterschrift

Datum, Name (in Druckschrift), Unterschrift

Unterlagen

Mit diesem Formblatt werden folgende 

Unterlagen eingereicht:

Die eingereichten Unterlagen sollen 

an folgende Adresse zurückgesandt 

werden:

Bewerbererklärung

Hiermit bewerbe ich mich mit dem um-

seitig genannten Bauwerk für den 

Bayerischen Denkmalpflegepreis 2014.

Für Bewerberteams

Wir erklären unser Einverständnis 

mit der Bewerbung für den Bayerischen 

Denkmalpflegepreis 2014 und unter-

stützen diese.

Auslobung2014

Bayern ist in seinen Regionen 
geprägt von einer Vielzahl 
historischer Bauwerke und 
Denkmäler aus allen Epochen. 
Neben dem natürlichen Reiz 
der Landschaft und der bedeu-
tenden Wirtschaftskraft des 
Freistaats machen eben diese 
Bauwerke Bayern für seine 
Einwohner so lebenswert und 
für Gäste aus aller Welt so 
interessant und faszinierend.

Die Bayerische Verfassung und 

das Denkmalschutzgesetz verpflich-

ten zum Erhalt und zur Pflege 

von Denkmälern. Der Bevölkerung, 

den öffentlichen Verwaltungen, den

Ingenieuren und Architekten muss 

es ein großes Anliegen sein, das 

bauliche Erbe zu bewahren und – 

wo notwendig – behutsam weiter 

zu entwickeln.

Denkmalpflege ist eine Gemein-

schaftsaufgabe, an der die Eigen-

tümer von Denkmälern, Denk-

malpfleger, Ingenieure, Architekten, 

Restauratoren und nicht zuletzt 

eine Vielzahl von Handwerkern be-

teiligt sind. 

Eine denkmalgerechte, den heutigen 

Anforderungen entsprechende und 

dauerhafte Instandsetzung fordert 

insbesondere von den beteiligten 

Planern hohe Kreativität, Einfühlungs-

vermögen und individuelle Problem-

lösungen, die über den bei Neu-

bauten üblichen Anwendungsbereich 

technischer Normen und Richtlinien 

weit hinausgehen. Diese Auslobung 

soll dazu beitragen, Leistungen des 

Bauherren zusammen mit den be-

auftragten Ingenieuren verstärkt ins 

Licht der Öffentlichkeit zu rücken und 

beispielhaft zu wirken.

Die Bayerische Ingenieurekam-
mer-Bau lobt in Zusammenar-
beit mit dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege den 
Bayerischen Denkmalpflegepreis 
2014 aus. Mit diesem Preis, der 
seit 2008 alle zwei Jahre ver-
geben wird, werden Bauherren 
gewürdigt, die sich in vorbild-
licher Weise für den Erhalt von 
denkmalgeschützten Bauwerken 
eingesetzt haben. 
Die Leistung des Ingenieurs soll 
maßgeblich zum Erfolg der In- 
standsetzung beigetragen haben 
und wird bei der Preisverleihung 
gewürdigt.
Ausgezeichnet werden der Bau-
herr, das entsprechende Bauwerk 
und der beteiligte Ingenieur. 
Der Preis wird in zwei Kategorien 
vergeben:

■  Private Bauwerke
Das Bauwerk befindet sich in 

Privat- oder Vereinsbesitz.

■   Öffentliche Bauwerke
Das Bauwerk befindet sich in 

öffentlicher oder kirchlicher Hand.

Einzureichende
Unterlagen

Teilnahmebedingungen Bewertungskriterien

Zur Teilnahme am Bayerischen Denkmalpflegepreis
2014 wird dem Bauherrn empfohlen, sich mit den 
an der Planungs- und Baumaßnahme beteiligten In-
genieuren und Architekten in Verbindung zu setzen 
und die Unterlagen gemeinsam zu erstellen.

Einzureichen sind:

1. Vollständig ausgefülltes Formblatt

2.  Eine Darstellung des Projekts, in der enthalten ist:

 ■ Beschreibung des Bauwerks,

 ■ Darstellung des denkmalpflegerischen Konzepts,

 ■  Beschreibung der planerischen und baulichen Maß-

nahme unter besonderer Darstellung der 

Ingenieurleistung,

 ■  Bilddokumentation oder Pläne der durchgeführten 

Maßnahmen für den Vor-, evtl. Zwischen- und 

Endzustand,

  wobei die Darstellung die Gesamtfläche eines Plakats 

im Format DIN A0 nicht überschreiten darf.

3.  Eine CD mit allen Dateien inklusive der Fotos

(als JPG- oder TIFF-Datei mit min. 300 dpi Auflösung) 

und einer Word-/Text-Datei mit den einzelnen Dar-

stellungen und Beschreibungen (max. 2 DIN A4-Seiten).

4.   Ein vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes 

Formular zur Erklärung der Bildrechte sowie der 

urheberrechtlichen Genehmigung für eine eventuelle 

Veröffentlichung (Download unter: www.bayerischer-

denkmalpflegepreis.de).

Modelle und digitale Präsentationen können nicht be-

rücksichtigt werden.

Die eingereichten Unterlagen müssen mit dem Namen 

des Bewerbers bzw. des Bewerberteams und der Bezeich- 

nung bzw. Postadresse des Bauwerks versehen sein.

Bei Bewerberteams aus Bauherrn, Ingenieuren und Archi- 

tekten ist eine schriftliche Zustimmung aller Beteiligten 

zur Teilnahme am Bayerischen Denkmalpflegepreis 2014 

erforderlich.

Die zum Bayerischen Denkmalpflegepreis 2014
eingereichten Wettbewerbsunterlagen werden von 
der Jury nach folgenden Kriterien bewertet:

■  Ingenieurleistung
■  Kreativität
■  Gestalterische Qualität
■ Denkmalverträglichkeit
■   Dauerhaftigkeit
■ Funktionalität und Praxistauglichkeit
■   Wirtschaftlichkeit

Bayerischer 
Denkmalpflegepreis
2014

1.
Teilnahmeberechtigt sind Bauherren 

von Bauwerken, 

■  die in der Bayerischen Denkmal-

liste eingetragen sind, bzw. 

die Voraussetzungen dazu er-

füllen, und 

■  an denen nach dem 1. 1. 2009 

bauliche Maßnahmen zur Instand-

setzung, Sicherung, Nutzung 

oder Umnutzung durchgeführt 

wurden. Diese Maßnahmen 

müssen bis zum 31. 12.  2013 ab-

geschlossen sein.

Teilnehmen kann der Bauherr, ge-

meinsam mit einem oder mehreren 

an der Maßnahme beteiligten Inge-

nieuren und Architekten.

2.
Nicht teilnahmeberechtigt sind 

Personen, die mit der Beurteilung 

der Einsendungen zum Bayerischen 

Denkmalpflegepreis 2014 befasst 

oder daran beteiligt sind. 

3.
Mit der Teilnahme am Bayerischen 

Denkmalpflegepreis 2014 erkennt der 

Bewerber die Bestimmungen dieser 

Auslobung an. 

Die Entscheidungen der Jury sind 

endgültig und nicht anfechtbar.

Änderungen in der Besetzung des 

Gremiums der Vorprüfung und der 

Jury bleiben vorbehalten. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4.
Der Auslober hat das Recht, die teil-

nehmenden Projekte mit allen ein-

gereichten Unterlagen im Rahmen 

einer Dokumentation sowie in Publi-

kationen und Ausstellungen im In- 

und Ausland honorar- und kostenfrei 

unter Nennung des Bewerbers zu 

veröffentlichen.

5.
Alle Unterlagen werden nach der 

Preisvergabe an die vom Teilnehmer 

angegebene Anschrift zurückgesandt. 

Sollten trotz sorgfältiger Behand-

lung der eingereichten Unterlagen 

Beschädigungen oder Verluste 

auftreten, kann hierfür keine Haftung 

übernommen werden. 

Bitte geben Sie die genaue Rück-

sendeadresse auf dem Formblatt an.


